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Sehr geehrter Herr Deiss,

Sie beantragen eine Plakatierungsgenehmigung für die o.g. Veranstaltung.
Plakatierungen außerhalb zugelassener Plakatträger bedürfen nach der städtischen Polizeiverord-
nung der vorherigen Genehmigung der Stadt Trochtelfingen (§ 16 Absatz l und Absatz 3 der Ver-
ordnung). Diese Vorschrift dient einerseits dazu, "wildem" Plakatieren mit all den negativen Aus-
wirkungen u.a. auf die Verkehrssicherheit und das Straßenbild vorzubeugen, zum anderen soll die
Benutzung öffentlicher Einrichtungen (u.a. auch Laternenmasten) für Plakatierungen nicht über-
hand nehmen und insofern "gesteuert" werden.

Sie erhalten hiermit die erforderliche Genehmigung (§ 16 Absatz 2 der Verordnung), Plakate im
Gebiet der Gesamtstadt Trochtelfingen (dabei aus Platzgründen höchstens 30) entsprechend Ihren
Angaben aufzustellen bzw. anzubringen mit folgenden

Auflagen:

1.) Beim Aufhängen der Plakate ist die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu beachten;
sofern Privatflächen in Anspruch genommen werden, ist dies mit der/dem jeweiligen
Grundstückseigentümer/in abzuklären;

2.) Sie haften für Schäden, die durch das Aufhängen an öffentlichen Einrichtungen (z.B.
Laternenmasten, Geländer) entstehen; bitte wenden Sie beim Anbringen und beim Ent-
fernen von Plakaten an Lichtmasten besondere Sorgfalt an !;

3.) die Befestigung an Laternenmasten ist ausschließlich mit Plastik-Binder zulässig. Aus-
nahmslos verboten sind Klebeband und Drahthcfcstigungen;

4.) unmittelbar nach Ende der Veranstaltung sind die Plakate wieder ordnungsgemäß zu
entfernen;

S.) an Buswartehäuschen ist das Anbringen von Plakaten ausnahmslos verboten .'
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Trochtelfingen. Rathausplatz 9, 72818 Trochtelfingen oder
beim Landratsamt Reutlingen, Postfach 21 43, 72711 Reutlingen, Widerspruch einlegen.

Konten der Stadtkasse:
VR-Bank Alb eG, Kto.-Nr. 20 167008, BLZ 600 699 04
Kreissparkasse in Trochtelfingen, Kto.-Nr. l 601 013, BLZ 640 500 00.

Stadt Trochtelfingen
Landkreis Reutlingen
Rathausplatz 9, 72818 Trochtelfingen
Postfach 11 61, 72814 Trochtelfingen


